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Auftrag Cahenzli-Philipp 

betreffend Überprüfung des Besoldungssystems in Sonderschulinstitutionen 

Antwort der Regierung 

 

Der Bündner Spital- und Heimverband (BSH) hat in Zusammenarbeit mit dem Spitex-

Verband Graubünden (SVGR) für seine Mitglieder, zu denen auch die Institutionen 

der Sonderschulung gehören, eine Überprüfung und Neubewertung des Einreihungs-

plans vorgenommen. Anlass für diese Prüfung und Neubewertung war die Totalrevi-

sion des kantonalen Einreihungsplans (ERP). Als Ergebnis präsentierten der BSH 

und der SVGR im Herbst 2012 die "analytische Funktionenbewertung (AFB)", welche 

in den Mitgliedsinstitutionen – mit Ausnahme der Institutionen der Sonderschulung – 

ab 1. Januar 2013 umgesetzt wurde. Die in diesem Zusammenhang vom BSH bean-

tragte Erhöhung der Lohnsumme von 1,13 Millionen Franken zur Umsetzung der 

AFB ab 1. Januar 2013 in den Institutionen der Sonderschulung hat die Regierung 

mit Beschluss vom 18. September 2012 (Prot. Nr. 903/2012) abgelehnt. Die Gründe 

betrafen weniger die AFB selber, sondern die finanziellen Auswirkungen der geplan-

ten Umsetzung. Gemäss Art. 43 Abs. 4 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des 

Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG; BR 710.100) gelten für Instituti-

onen, die vom Kanton in wesentlichem Umfang aufwand- oder defizitabhängige Bei-

träge erhalten, in Bezug auf die Kostenentwicklung analoge Massstäbe wie für die 

kantonale Verwaltung. Die Umsetzung der Totalrevision des Einreihungsplans der 

kantonalen Verwaltung musste kostenneutral auf der Basis der bisherigen Einreihun-

gen und der daraus resultierenden Personalkosten erfolgen. Für die Umsetzung wur-

den beim Grossen Rat keine zusätzlichen Mittel beantragt. Analog konnten aus Sicht 

der Regierung dem Grossen Rat für die Umsetzung des neuen ERP bei den Instituti-

onen der Sonderschulung keine zusätzlichen Mittel beantragt werden. Aufgrund der 

Ablehnung der Erhöhung der Lohnsumme zur Umsetzung der AFB wurde die Regie-
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rung mit dem Auftrag Casty beauftragt, die AFB auch für den Kinder- und Jugendbe-

reich anzuerkennen. Die Regierung beantragte in ihrer Antwort vom 9. April 2013 

(Prot. Nr. 286/2013), den Auftrag nicht zu überweisen. Grossrat Casty hat den Auf-

trag aufgrund verschiedener offener Fragen rund um die AFB in der Juni-Session 

2013 zurückgezogen. Vor dem Hintergrund der vorgängig getroffenen wegweisenden 

Entscheide wurde der Antrag des BSH vom 11. November 2014 betreffend die An-

passung der Funktionseinreihungen von Sozialpädagogen und Gruppenleitern in In-

stitutionen im Kinder- und Jugendbereich gemäss den Weisungen zur Finanzierung 

von Institutionen der Sonderschulung des Kantons Graubünden vom Erziehungs-, 

Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) mit Schreiben vom 5. Dezember 2014 

abgelehnt. Es ist nachvollziehbar, dass die bestehenden Ungleichheiten bei einigen 

Funktionen negative Auswirkungen insbesondere auf die Stellenbesetzungen haben 

können. Aufgrund der Vorgabe bezüglich kostenneutraler Umsetzung sowie infolge 

der finanziellen Entwicklung im Sonderschulbereich mit den stetig steigenden Kosten 

und den daraus resultierenden Nachtragskrediten der Jahre 2019 und 2020 im Um-

fang von 1,798 Millionen Franken sowie von 1,975 Millionen Franken hat die Regie-

rung bisher, wenn möglich, auf Massnahmen mit jährlich wiederkehrenden Kostenfol-

gen verzichtet. Namentlich die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats 

(GPK) hat vom EKUD bzw. vom Amt für Volksschule und Sport (AVS) die Erarbei-

tung und Präsentation von Massnahmen zur Kostenreduktion verlangt. Der vorlie-

gende Auftrag zur allfälligen Anpassung der Mindestbesoldung von verschiedenen 

Berufskategorien im Sonderschulbereich läuft diesen Bemühungen zuwider. Auf-

grund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vorlie-

genden Auftrag wie folgt abzuändern: 

Die bestehenden Funktionseinreihungen in den Weisungen zur Finanzierung von In-

stitutionen der Sonderschulung des Kantons Graubünden sind zu überprüfen und bei 

grossen Lohnungleichheiten anzupassen oder bei Bedarf entsprechend zu ergänzen. 
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